
Einladung zum 28. Landkreiscup Ski-Alpin des Landkreises Fürstenfeldbruck 
Schirmherr: Herr Landrat Thomas Karmasin 

Der Landkreis-Cup, bestehend aus 4 Riesentorlauf-Rennen, wird von den Alpinsport-Abteilungen der Vereine WSV Olching und SV Germering sowie vom Skiclub 

Fürstenfeldbruck ausgerichtet. Die Organisatoren bedanken sich im Voraus bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihre große Unterstützung. 

Allen Teilnehmern wünschen wir viel Freude und Erfolg bei hoffentlich besten Schneeverhältnissen. 

SV Germering e.V.      WSV Olching e.V.      Skiclub Fürstenfeldbruck e.V. 

Verein 

 
  

Art 
1. Wertungslauf zum Kreiscup FFB 2018 2. Wertungslauf zum Kreiscup FFB 2018 3. Wertungslauf zum Kreiscup FFB 2018 

- Vereinsmeisterschaft - 
4. Wertungslauf, Prioritätsrennen 

Datum und Uhrzeit 
Sonntag, 21. Januar 2018 
10:15 Uhr  

Sonntag, 21. Januar 2018 
im Anschluss an den 1. Lauf 

Sonntag, 18. Februar 2018 
10:00 Uhr und im Anschluss an den 3. Lauf 

Ort Westendorf / Gampenkogel Westendorf / Gampenkogel Ellmau / Hartkaiserbahn 

Startnummernausgabe 
Talstation Ki-West ab 8:15 Uhr 
Liftbeginn ab 8.30 Uhr 

Talstation Ki-West ab 8:15 Uhr 
Liftbeginn ab 8.30 Uhr 

Bergstation Hartkaiser ab 8:30 Uhr 
Liftbeginn ab 8.00 Uhr 

Besichtigung Bis 15 Minuten vor Start Nur, wenn Umstecken erfolgt Bis 15 Minuten vor Start des 3. Laufs 

Meldung ik-toni@ich-mag-net.de andrea.wettke@t-online.de jugendwart@skiclub-ffb.de 

Meldeschluss Dienstag, 16.01.2018    18:00 Uhr Dienstag, 16.01.2018    18:00 Uhr Dienstag, 13.02.2018    18:00 Uhr 

Rückfragen 
Katrin Haug: 08142 / 444370 
Gregor Strobl: 0173 / 3734476 

Andrea Wettke: 0171 / 4427042 Angelika Magerl: 160 / 9757 2959 

 

Sieger-Ehrung: Mittwoch, 07. März 2016, Beginn 18:30 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr), Bürgerhaus Emmering, Am Lauscherwörth 5, 82275 Emmering 

 Urkunden für alle Teilnehmer, Pokale für die Plätze 1-3 

Qualifikation: Die erstplatzierten Teilnehmer in der Kreiscup-Gruppenwertung ab U10 qualifizieren sich für die Teilnahme am Regiocup-Finale  

 der Landkreismeister im Skiverband München: 

 Von U10 bis einschl. U14 jeweils die ersten DREI, sonst jeweils die ersten ZWEI je Altersklasse. 

Das 20. SVM Regiocup-Finale 2018 findet am Sonntag, den 18. März 2018 in Seefeld am Gschwandtkopf statt.  

Die Meldung des Landkreises Fürstenfeldbruck wird von Helmuth Pfeffer am Tag der Kreiscup-Siegerehrung vorgenommen. 

Ausschreibung siehe: www.skiverband-muenchen.de  

mailto:ik-toni@ich-mag-net.de
mailto:jugendwart@skiclub-ffb.de
http://www.skiverband-muenchen.de/


 

Reglement für den Kreiscup Ski – Alpin des Landkreises Fürstenfeldbruck 

4 Riesenslalom-Rennen 
Ausrichter und Schiedsgericht: Skiclub Fürstenfeldbruck e.V., SV Germering e.V. und WSV Olching e.V. 
Startberechtigt: alle Einwohner des Landkreises Fürstenfeldbruck und alle Mitglieder der im Landkreis ansässigen Vereine 
 

Klasseneinteilung/ Startreihenfolge: 

1) U 6 w/m* Jg. 12/13 2) U 8 w/m Jg. 10/11 3) U 10 w/m Jg. 08/09 4) U 12 w/m Jg. 06/07 5) U 14 w/m Jg. 04/05 

6) U 16 w/m Jg. 02/03 7) U 18 w/m Jg. 00/01 8) U 21 w/m  Jg. 97/99 9) D / H 71+ Jg. 47 /älter 10) D / H 61/70 Jg. 48/57 

11) D / H 51/60 Jg. 58/67 12) D / H 41/50 Jg. 68/77 13) D / H 31/40 Jg. 78/87 14) D / H 21/30 Jg. 88/96  

*  U 6 : eventuell verkürzte Strecke  
 

Startgebühren: Kinder und Jugendliche (bis einschl. U 21): 5,00 €   Erwachsene: 9,00 €   Nachmeldegebühr: 5,00 € 
Nachmeldungen bis 2 Stunden vor Start möglich. Nachmelder werden in der Startliste nach dem letzten Starter der Altersgruppe eingereiht. 
 

Kreiscupwertung (Klassenwertung): 
In die Kreiscupwertung kommen alle Teilnehmer, die bei mindestens 3 Rennen in der Wertung sind. Bei Teilnahme an allen 4 Rennen werden die 3 besten Platzierungen 
gewertet. Werden nur 3 Rennen durchgeführt, zählen die 2 besten Ergebnisse. Sollten witterungsbedingt weniger als drei Rennen stattfinden, erfolgt die Kreiscupwertung 
durch Addition der Laufzeiten (keine Punktewertung). 
 
Punktewertung: 
1.Platz: 25 Punkte;  2.Platz: 20 Punkte;  3.Platz: 15 Punkte;  4.Platz: 12 Punkte;  jede weitere Platzierung erhält einen Punkt weniger, der 15. Platz erhält noch 1 Punkt.  
Bei gleicher Punktzahl ist die Platzierung im 4. (bzw. letzten) Kreiscup-Rennen ausschlaggebend (Prioritätsrennen). 
 

Kreiscup-Gesamtwertung (Wanderpokale): 
Für jedes Rennen wird eine Gesamtrangliste für U8 w/m bis U16 w/m (Schüler), von U18 w/m bis U21 w/m (Jugend) und ab D/H 21/30 (Erwachsene) erstellt. Punkte  
und Wertung wie bei Kreiscupklassenwertung. 
 

Haftung:  
Es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer; Die Verwendung von Hartschalenhelmen wird empfohlen. Dringend empfohlen wird auch das Tragen eines Rückenprotektors. 
Der ausrichtende Verein übernimmt keine Haftung. Es wird auf die Versicherungspflicht der Athleten und der Vereine hingewiesen. 

1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer (DSV): In der DSV Aktiven-Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von den 
wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit bei der Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder 
Leben erleiden können. Schließlich haben sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich zutrauen die Schwierigkeiten der 
Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf von ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. 
Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum anderen deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven-Erklärung ausdrücklich 
bestätigt, für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich. 

2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen: Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und der Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. 
dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des 
Athleten. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, 
dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es dient deshalb seinem eignem Interesse, ausreichend Versicherungsschutz zu haben. 


